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Sachsen-Anhalt SCHUL(FREI)RAUME 
gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

pandemieresilienter Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen” 

Vorhaben: Anbau von 2 Räumen an die Grundschule in Gernrode 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag vom 23.04.2025 und die dazugehörigen eingereichten 
Unterlagen zum Antrag. Die Tiefenprüfung ist abgeschlossen. 

Ziel des vorliegenden Antrages ist der Anbau von 2 Räumen an die Grundschule „Am 
Hagenberg“ in Gernrode. 

Gemäß Richtlinie Ziffer 4.1 erfolgt die Projektauswahl nach einem von der 
Bewilligungsbehörde zu veröffentlichenden Aufruf zu zwei Stichtagen. 
Der zweite Stichtag war der 1. Mai 2025 (Eingang der Originalunterlagen bei der 
Bewilligungsbehörde). 

Ihr Antrag vom 23.04.2025 ist bei uns im Haus am 02.05.2025 eingegangen. Demzufolge 
erfolgte der Antragseingang erst nach dem 2. Stichtag. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass unseres Erachtens nach derzeitiger Aktenlage Ihr 
Förderantrag abzulehnen wäre. Wir möchten Ihnen im Rahmen einer Anhörung gem. 8 28 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG LSA) Gelegenheit geben, sich zu dem 
dargestellten Sachverhalt zu äußern. 

WIR BEWEGEN ZUKUNFT. 
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Sie haben bis spätestens 21.08.2025 - maßgeblich ist der Posteingang —- die Möglichkeit, 
sich zum Sachverhalt zu äußern und unter Beachtung der v.g. Ausführungen zu prüfen, ob 
der Antrag auf Förderung aus Ihrer Sicht in der vorliegenden Form aufrechterhalten werden 
soll. Sofern uns bis zum o.g. Termin keine weiteren Informationen vorliegen, wird über Ihren 
Antrag nach Aktenlage entschieden. Demnach kommt gegenwärtig nur eine Ablehnung 
Ihres Antrages in Betracht. 

Bitte beachten Sie, dass ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung nicht besteht, vielmehr entscheidet die Antrags- und Bewilligungsstelle 
aufgrund Ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter den oben genannten Kontaktdaten zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Gehrke Charlotte Scholz 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. 
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